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I. Allgemeines 

 

Auftrag und Zweck Ermittlung des Verkehrswerts von 140/1664 Anteilen der 

Liegenschaft EZ 68 KG 21037 Primmersdorf (2095 Raabs an der 

Thaya, Primmersdorf 1) verbunden mit Wohnungseigentum an W 3 

samt 1/17 Anteilen der Liegenschaft EZ 96 KG 21037 Primmersdorf 

sowie 1/17 Anteilen der Liegenschaft EZ 97 KG 21037 Primmersdorf 

im Verlassenschaftsverfahren 27 A 80/23s. 

 

Auftraggeber Notarin Dr. Elisabeth Neuwirth als Gerichtskommissärin im 

Verlassenschaftsverfahren 27 A 80/23s des BG Josefstadt 

  

Stichtag 15.08.2023 

 

Grundlagen • Befundaufnahme 

• Informationen des Auftraggebers bzw der Hausverwaltung 

• Aktuelle gesetzliche Bestimmungen   

• EHL Erster Wiener Wohnungsmarktbericht 

• Immoservice Austria 

• Photodokumentation  

• Internetrecherchen  

• Grundbuchabfrage 

• WKO, Immobilienpreisspiegel 

• Vergleichswerte 

 

Befundaufnahme Eine Besichtigung erfolgte am 26.04.2024 und dauerte circa 30 

Minuten. Anwesend waren der Sachverständige sowie Frau Anette 

Marliees Dames-Ludwig 

 

Literatur 

(Auszug) 

• Austrian Standards Institute (Hrsg), Normensammlung 

Immobilienbewertung und Nachhaltigkeit (ÖNORM B-1802 ua). 

• Bienert/Funk (Hrsg), Immobilienbewertung Österreich4 (2022) 

• Bienert/Wagner, Bewertung von Spezialimmobilien2 (2018) 

• Böhm/Eckharter/Hauswirth/Heindl/Rollwagen, Nutzfläche und 

Nutzwert im Wohnrecht4 (2017) 

• Dirnbacher/Heindl/Rustler, Der Richtwertmietzins (1994) 

• Hauswirth ua, Liegenschaftsbewertung in der Praxis (Weka-

Verlag), laufend, 

• Hauswurz/Prader, Liegenschaftsbewertungsgutachten 
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• Wirtschaftskammer Österreich, Fachverband der Immobilien und 

Vermögenstreuhänder, Immobilienpreisspiegel (laufend) 

• Kranewitter, Liegenschaftsbewertung7 (2017) 

• Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige und ihre 

Gutachten3 (2020) 

• Seiser/Kainz, Der Wert von Immobilien (2011) 

• Kleiber, Verkehrswertermittlung von Grundstücken (2023) 

• Reithofer/Stocker, Residualwertverfahren (2016) 

• Seiser, Die Nutzungsdauer von Gebäuden (2020) 
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II.  Befund 

1. Lagebeschreibung 

Primmersdorf ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Raabs an der 

Thaya im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich. 

 

Der Ort liegt westlich von Drosendorf an der Thaya, über die hier auch eine Brücke besteht. 

 

Die Katastralgemeinde ist landwirtschaftlich geprägt. 78 Hektar wurden zum Jahreswechsel 

1979/1980 landwirtschaftlich genutzt und 186 Hektar waren forstwirtschaftlich geführte 

Waldflächen. 1999/2000 wurde auf 74 Hektar Landwirtschaft betrieben und 191 Hektar 

waren als forstwirtschaftlich genutzte Flächen ausgewiesen. Ende 2018 waren 70 Hektar als 

landwirtschaftliche Flächen genutzt und Forstwirtschaft wurde auf 186 Hektar betrieben.1 

 

 

2  

 
1 Quelle: Wikipedia 
2 Quelle: Google Maps 
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Adresse 2095 Raabs an der Thaya, Primmersdorf 1 

 
 

 

Grundbuchstand 
EZ 68 
 
 

 



 

2095 Raabs an der Thaya, Primmersdorf 1  S e i t e | 6 von 44 
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EZ 96 
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EZ 97 

 
 Die vollständigen Grundbuchsauszüge befinden sich in Beilage 1. 

  

Lasten  Die Bewertung erfolgte auftragsgemäß geldlastenfrei (das heisst, die 

eingetragenen Pfandrechte werden nicht berücksichtigt). 

 

Aus den Grundbuchsauszügen ergeben sich zahlreiche Dienstbarkeiten sowie 

eine Reallast. Ferner ist aus ersichtlich, dass die Schlossanlage auf Gst 6/3 

und Gst 7/1 unter Denkmalschutz steht. 

 

Die Dienstbarkeiten betreffen diverse Fahr- und Gehrechte sowie Leitungs- 

und Wasserbezugsrechte.  
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3 Quelle: NÖ-Atlas 
4 Quelle: ebenda 
5 Quelle: Umweltbundesamt 

Katasterplan3 

 
  

Flächenwidmungs- 

und 

Bebauungsplan4 

Es bestehen keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass das auf den 

bewertungsgegenständlichen Liegenschaften errichtete Gebäude nicht 

flächenwidmungskonform sind. 

 

Altlastenkataster5 
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Erläuterungen zum Altlastenatlas und Verdachtsflächenkataster 

Laut der durch den Sachverständigen im Altlastenatlas und 

Verdachtsflächenkataster des Umweltbundesamtes durchgeführten 

elektronischen Recherche sind keine Hinweise auf Altlasten, wie 

Bodenkontaminationen oder andere die Liegenschaft entwertende 

Altbodenverhältnisse bekannt. Diesbezügliche Untersuchungen sind nicht 

Gegenstand des Auftrages. Sollten dennoch derartige Wertminderungen 

konkret festgestellt werden, bedarf es einer exakten Bodenuntersuchung 

durch einen entsprechenden Sachverständigen. Aufgrund dieses sodann 

erstellten Bodenanalysegutachtens können durch den fertigenden 

Sachverständigen Wertminderungsbeträge der gegenständlichen 

Liegenschaft in einer Ergänzung zu diesem Gutachten festgestellt werden. 
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6 Quelle: Immoservice Austria 
7 Quelle: ebenda  

Grünflächen und 

Erholungsräume6 

Grünflächenanteil in der Umgebung: 

 

 
„Raabs an der Thaya“ verfügt über einen Grünflächenanteil von 98,9 %. 

 

Bebauungsdichte7 Gebäude im direkten Wohnumfeld nach Anzahl der Wohnungen: 

 

 
Die Bebauungsdichte im direkten Wohnumfeld beträgt durchschnittlich 

1,4 Wohnungen je Gebäude. 
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8 Quelle: Senderkataster.at 
9 Quelle: Lärminfo.at 

Mobilfunkkataster8 

 

Im Senderkataster Austria finden sich die Standorte der Mobilfunk und 

Rundfunkstationen in der Umgebung. 

  

Lärminfo9 
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10 Quelle: Open Street Map 
11 Quelle: Google Maps 

Lageplan10 

 
Satellitenbild11 
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12 Quelle: Stadt Wien 

Hochwasser- 

gefährdung12 

 
 

 
 

 Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich laut Hora in 

einer Zone mit mittlerer bis hoher Gefährdung durch Hochwasser. 

Tatsächlich wurde das Gebäude im Zuge eines der letzten größeren 

Hochwässer erheblich beschädigt. 
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HORA 
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13 Quelle: Immoservice Austria 
14 Quelle: ebenda 

Nahversorgung13 

 
Der nächstgelegene Supermarkt befindet sich 4,8 km entfernt, die nächste 

Bäckerei 4,9 km, wodurch beide Geschäfte mit dem Auto erreichbar sind. 

Eine Metzgerei liegt etwa 8,9 km entfernt.  

 

Banken, Post, 

Trafiken, 

Tankstellen14 

 

 
Filialen diverser Banken und der Post befinden sich circa. 9,3 km entfernt. 

Die nächstgelegene Tankstelle sowie etwaige Trafiken sind knapp 5 km 

entfernt.  
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15 Quelle: ebenda 

Bildung15 

 
 

Der nächstgelegene Kindergarten sowie eine Volkschule befinden sich in 

Drosendorf und somit 4,6km entfernt. Ebendort befindet sich auch eine 

Neue Mittelschule. 



 

2095 Raabs an der Thaya, Primmersdorf 1  S e i t e | 19 von 44 

 

 

 
16 Quelle: ebenda  

Gesundheit16 

Die Ordination einer Allgemeinmedizinerin befindet sich etwa 4,7 km von 

der Liegenschaft entfernt. Eine Zahnarztpraxis liegt in circa 9,5 km 

Entfernung in Raabs an der Thaya. Weitere Fachärzte befinden sich in 

Drosendorf- Zisserdorf und sind circa. 4,7 km entfernt.  
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17 Quelle: ebenda  

Öffentliche 

Verkehrsmittel17 

 
 

Die nächstgelegene Bushaltestelle ist circa 2 km von der gegenständlichen 

Liegenschaft entfernt. Der Lokalbahnhof Drosendorf ist ungefähr 4,8 km 

entfernt.  
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2. Beschreibung des Gebäudes 

2.1 Zustandsbeschreibung 

 

Das auf der Liegenschaft Einlagezahl 68 Katastralgemeinde 21037 Primmersdorf befindliche 

Schloss dürfte um die Mitte des 17. Jahrhunderts erbaut worden sein. Nach einigen 

Eigentümerwechseln wurde das Schloss schließlich von der Gemeinnützige Bau- und 

Siedlungsgenossenschaft „WALDVIERTEL“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung erworben und Wohnungen im Schloss errichtet und diese als 

Wohnungseigentumsobjekte abverkauft. Wie aus dem Grundbuchsauszug der Liegenschaft 

Einlagezahl 68 Katastralgemeinde 21037 Primmersdorf zu entnehmen ist, steht die auf 

Grundstück 6/3 befindliche Schlossanlage unter Denkmalschutz.  

 

Das Gebäude befindet sich in einem grundsätzlich durchschnittlichen Erhaltungszustand. Es 

werden augenscheinlich die notwendigen Erhaltungsarbeiten laufend durchgeführt. 

Genauere Untersuchungen der Bausubstanz konnten im Rahmen dieser Befundaufnahme 

und Gutachtenserstellung allerdings nicht angestellt werden. Es wird daher von einem 

durchschnittlichen und im Wesentlichen ordnungsgemäßen Erhaltungszustand mit leichtem 

Instandhaltungsrückstau ausgegangen. 

 

Die Beschreibung bezieht sich auf den Zustand wie er sich im Zeitpunkt der Befundaufnahme 

augenscheinlich und ohne nähere Untersuchungen dargestellt hat. 

 

2.2 Ansichten  

 

Außenansicht Eingangstor 
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Eingang Innenhof 

Wiese  Fassade 

Hofansicht Hofansicht 
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Keller Kapelle 

  

 

2.3 Rechtlicher Befund 

 

Auf der Liegenschaft Einlagezahl 68 Katastralgemeinde 21037 Primmersdorf befindet sich ein 

Schloss. Im Bauakt (Auszüge aus dem Bauakt befinden sich in Beilage 2) ist ein Plan bezüglich 

des Umbaues ersichtlich – der Umbau dürfte im Auftrag der Gemeinnützigen Bau- und 

Siedlungsgenossenschaft „WALDVIERTEL“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung erfolgt sein. Dieser Plan dürfte der Baubehörde zur Kollaudierung vorgelegt worden 

sein: Nach Erstattung der Vollendungsanzeige wurde am 22.11.1989 eine Endbeschau 

vorgenommen. Auf Grund des Ergebnisses dieser Beschau wurde mit Bescheid der 

Baubehörde die Benützungsbewilligung erteilt. Die Gemeinnützige Bau- und 

Siedlungsgenossenschaft „WALDVIERTEL“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung hat auch um die Zustimmung des Bundesdenkmalamtes zum Umbau „Schloss 
Primmersdorf“ angesucht. Es liegt diesbezüglich eine zustimmender Bescheid im Bauakt 

(gestempelt mit 31.5.1989), der allerdings auf umfassende Pläne verweist – eine Kontrolle 

dieser Pläne erfolgte nicht. 

 

Aus dem Bauakt ist folgender Plan betreffend die Top3 ersichtlich:  
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Auf der Basis des Wohnungseigentumsvertrages vom 23.12.1991 samt Nachtrag zum 

Wohnungseigentumsvertrag vom 29.06.2015 (Beilage 3) wurde Wohnungseigentum 

begründet. Laut Nutzwertgutachten vom 21.2.1991 in Verbindung mit dem ergänzenden 

Parifizierungsgutachten vom 11.8.2008, erstellt von Herrn Dipl.Ing. Manfred Vogler, befinden 

sich auf der Liegenschaft 14 Wohnungseigentumseinheiten (Beilage 4). 

 

Wie sich aus dem Grundbuchsauszug zur Einlagezahl 68 Katastralgemeinde 21037 

Primmersdorf ergibt, ist diese Liegenschaft mit 2 Dienstbarkeiten (Benützung der Kläranlage; 

Leitungsrechte; Geh- und Fahrrechte) sowie einer Reallast (Erhaltung der 

Hochwasserschutzmaßnahmen und des Uferbewuchses) belastet. 

 

Gegenständlich sind auch noch je 1/17-Anteile an den umliegenden Liegenschaften 

Einlagezahl 96 und 97 Katastralgemeinde 21037 Primmersdorf – bei diesen Liegenschaften 

handelt es sich laut Grundbuch insbesondere um landwirtschaftlich genutzte Grundflächen, 

Sonstige (Freizeitflächen) und Gewässer (fließende Gewässer). In natura sind dort Wiesen, 

Wege und dichtes Busch- und Baumwerk zu finden. Auch der Zugang zur Thaya, die von den 

Bewohnern zum Schwimmen genutzt wird, erfolgt zum Teil über diese Flächen.  

 

Aus dem Wohnungseigentumsvertrag geht hervor, dass die Gemeinnützige Bau- und 

Siedlungsgenossenschaft „WALDVIERTEL“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung die auf die Wohnungen entfallenden Anteile an die Käufer zum Zwecke der 
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Wohnungseigentumsbegründung verkauft hat. Aus diesem Sachverhalt können sich 

Beschränkungen bei der Mietzinsbildung ergeben.  

 

3. Beschreibung des bewertungsgegenständlichen 

Wohnungseigentumsobjekts 

3.1 Allgemeines 

Widmung Wohnung 

Verwendung Wohnung 

Bestandsverhältnis Nein 

Stockwerkslage 1. OG 

Nutzfläche gesamt 136,73 m² laut Nutzwertgutachten  

Freiflächen (Balkon, 
Terrassen, Hausgarten) 

„Balkonanteil“ 9,71 m² 

Kellerabteil - 

Sonstiges Mitbenutzung der ausgedehnten Grünflächen; PKW – 

Abstellplätze vor dem Schlosseingang 

Heizung Gasetagenheizung 

 

Die Wohnung liegt im 1. OG eines Seitentraktes des ehemaligen Schlosses und ist über den 

schön gepflegten Innenhof, eine doppelflügelige Holztüre und eine gewendelte Treppe zu 

erreichen. Sie befindet sich in einem grundsätzlich ordentlichen Bau- und Ausstattungszustand. 

Die Gewölbedecken und die Wände sind gemalt, in den Wohnräumen sind Holzböden verlegt, 

während im Vorraum, Küche und in den Sanitärräumlichkeiten keramische Beläge zu finden 

sind.  

3.2 Nutzflächenaufstellung 

Aus dem Nutzwertgutachten vom 21.2.1991 ergeben sich folgende Räume bzw. 

Flächenberechnungen:  
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Nachvermessungen durch den Sachverständigen erfolgten nicht. Diese Angaben erscheinen 

plausibel.  

 

Ein Kellerabteil ist grundbücherlich nicht zugeordnet, sondern sind die Kellerabteile laut 

Nutzwertgutachten allgemeiner Teil, allerdings gibt es eine Vereinbarung betreffend 

„Nutzung von Gemeinschaftsräumen“ aus dem Jahr 1997 (Beilage 5). Demnach stehen auch 

die über den jeweiligen Wohnungseigentumsobjekten befindlichen Dachböden diesen 

Eigentümern nach Maßgabe dieser Vereinbarung zur Nutzung und zum Ausbau zu 

Wohnzwecken zur Verfügung.  

3.3 Ansichten 

  
Hauseingang zur Wohnung Stiegenaufgang zur Wohnung 

  
Wohnungseingang Eingangstür 
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WC beim Eingang Kachelofen 

  
Vorraum Zimmer 

 
Zimmer Zimmer 



 

2095 Raabs an der Thaya, Primmersdorf 1  S e i t e | 28 von 44 

 

 

  
Badezimmer Badezimmer 

  
Zimmer Zimmer 
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Küche Balkontüre 

 
Balkon Aussicht 
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3.4 Grundriss Top 3 
 

Der nachstehende Grundriss wurde dem Nutzwertgutachten entnommen:  

 

 
 

 

Der Grundriss in natura stellt sich im Wesentlichen so dar, wobei allerdings die Küche in die 

Diele verlegt wurde und das Badezimmer um die ehemalige Küche vergrößert wurde. 

 

Der vorhandene und von der Küche begehbare Balkon wird nach Angaben der Bewohnerin 

von ihr und der Nachbarin gemeinsam genutzt. Aus dem Nutzwertgutachten ergibt sich, dass 

der Wohnung „ein halber Anteil“ des Balkons, der gesamt ca 19,42 m² groß ist, also 9,71 m² 
zugeordnet sein sollen. In Ermangelung einer konkreten Angabe ist wohl davon auszugehen, 

dass ein Bereich im Ausmaß von 9,71 m² direkt im Anschluss an die Küche der Wohnung Top 

3 zur alleinigen Nutzung zusteht und der andere Teil der Wohnung Top 2. Ganz klar ist dies 

jedoch nicht, hier besteht eine gewisse (rechtliche) Unsicherheit. Faktisch wird der Balkon, 

auf dem ein großer Holztisch steht, von den Eigentümern von Top 2 und Top 3 gemeinsam 

genutzt, was für die derzeitigen Eigentümer „problemlos funktioniert“. 
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3.5 Hausverwaltung  

Die Hausverwaltung des gesamten Gebäudes wird seitens der Gemeinnützige Bau- und 

Siedlungsgenossenschaft „Waldviertel“ registrierte Genossenschaft mit beschränkter 
Haftung, 3820 Raabs an der Thaya, Wohnbauplatz 1 besorgt. Seitens der genannten 

Hausverwaltung wurden zahlreiche Unterlagen zur Verfügung gestellt, beispielsweise der 

Vertrag mit der Republik Österreich vom 16.7.2010, der Grundlage für die Einverleibung der 

unter C-LNR 43 (EZ 68 KG 21037 Primmersdorf) ersichtlichen Reallast der Erhaltung der 

Hochwasserschutzmaßnahmen und des Uferbewuchses war; ferner eine Vereinbarung vom 

Mai 1997, die sich vor allem auf eine für bestimmte Eigentümer vorbehaltene Nutzung der 

Dachböden und Keller bezieht; weiters eine Beschlussfassung vom 2.7.2018 betreffend einen 

abweichenden Aufteilungsschlüssel bezüglich der Kosten der Hausbetreuung; laut Protokoll 

der Eigentümerversammlung vom 10.10.2022 wurden in dieser insbesondere die Themen 

Anlagenbetreuung, Hochwasserschutz, Trinkwassergenossenschaft und Parkgemeinschaft 

behandelt.  

 

Aus der Vorausschau der Hausverwaltung vom 4.12.2023 ergibt sich die Streichung der 

kompletten Fassade sowie eine Übersteigung des Daches samt ggf. Reparaturen – wie aus der 

Vorausschau zu entnehmen ist, werden diese Arbeiten allerdings erst nach vorheriger 

Absprache mit der Eigentümergemeinschaft beauftragt. Dem Beantwortungsmail der 

Hausverwaltung vom 31.5.2024 ist zu entnehmen, dass nun demnächst eine dringende 

Kaminsanierung und eine Dachreparatur erfolgen wird und mit Kosten in Höhe von ca EUR 

12.500,-- brutto zu rechnen sein wird. 

 

Der aktuelle Rücklagenstand beträgt laut der Hausverwaltung per 31.12.2023 EUR 37.312,95.  

 

Außerbücherliche Darlehen sind dieser nicht bekannt.  

 

Nähere Informationen der Hausverwaltung befinden sich in Beilage 6. 

 

3.6 Bewirtschaftungskosten 

Aus der seitens der genannten Hausverwaltung ebenfalls zur Verfügung gestellten 

Vorschreibung ergeben sich die einzelnen Vorschreibungskomponenten für die Wohnung Top 

3:  
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3.7 Bestandsverhältnisse 

Laut den zur Verfügung gestellten Auskünften ist die Wohnung nicht vermietet. 

 

3.8 Energieausweis Wohnungen 

Laut Mitteilung der Hausverwaltung liegt dieser kein Energieausweis vor. 
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III. Gutachten 

1. Bewertungsmethode 
 

Ziel der Wertermittlung ist es, den Wert der bewertungsgegenständlichen 

Liegenschaftsanteile Im Sinne des Bewertungsauftrags (siehe Kapitel Fehler! Verweisquelle k

onnte nicht gefunden werden. und Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) 

zu ermitteln. 

 

Die gegenständliche Bewertung berücksichtigt neben den eingangs bereits beschriebenen 

Grundlagen insbesondere: 

 

• alle Informationen, die der Sachverständige von Seiten des Auftraggebers in 

schriftlicher oder mündlicher Form erhalten hat; 

• die Ergebnisse der Befundaufnahme; 

• den Bau- und Erhaltungszustand des Objektes; 

• die allgemeine Lage am Immobilienmarkt. 

 

Allfällige Wertminderungen durch Altlasten, Bodenkontaminationen oder andere die 

Liegenschaft beeinflussende Bodenverhältnisse wurden dem Sachverständigen nicht zur 

Kenntnis gebracht. Eine diesbezügliche Recherche war auch nicht Gegenstand des Auftrages 

und wurde daher auch nicht durchgeführt. Derartige Wertminderungen können konkret nur 

in umfangreichen Bodenuntersuchungen durch geeignete Fachleute festgestellt werden. 

Aufgrund eines derartigen Bodenanalysegutachtens könnte ein entsprechender 

Wertminderungsbetrag für die gegenständlichen Liegenschaftsanteile berechnet werden. 

 

Eine Nachkontrolle anhand der Marktverhältnisse ist gemäß § 7 LBG vorzunehmen, was 

bedeutet, dass vom Ergebnis des Sachwertverfahrens aufgrund der jeweiligen Situation am 

Immobilienmarkt Zu- oder Abschläge erfolgen können. 

2. Sachwertverfahren 

Das Sachwertverfahren beurteilt den Wert von Grundstücken, die mit den darauf befindlichen 

Sachen eine Einheit bilden. Vor allem wird es bei Liegenschaften herangezogen, die der 

Eigennutzung dienen.  

 

Der Sachwert ist die Summe aus dem Bodenwert und dem Bauwert. Bei Berechnung des 

Bauwertes wird vom Herstellungswert am Wertermittlungsstichtag ausgegangen und dieser 

um die technische (Alter, Baumängel, Bauschäden) und wirtschaftliche (zeitgemäße 
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Bedürfnisse nicht entsprechender, unwirtschaftlicher Aufbau wie zB Grundrissgestaltung, 

Geschosse) Wertminderung gekürzt. 

 

Der Sachwert ergibt sich grundsätzlich aus nachfolgenden Komponenten: 

Bodenwert  

+ Herstellungskosten der baulichen Anlagen  

- Korrektur wegen des Gebäudealters  

- Korrektur wegen sonstiger Umstände 

= Sachwert 

2.1 Bodenwert 

Die Ermittlung des Bodenwerts erfolgt grundsätzlich nach dem Vergleichswertverfahren. 

2.1.1 Bebauungsabschlag 

Eine von der zulässigen Bebauung abweichende bauliche Nutzung einer Liegenschaft kann 

den Bodenwert unter bestimmten Voraussetzungen beeinflussen. Dies kann durch 

entsprechende Zu- und oder Abschläge berücksichtigt werden. 

2.2 Gebäudewert 

2.2.1 Herstellungskosten der baulichen Anlagen 

Der Wert der baulichen Anlagen ergibt sich aus dem Herstellungswert abzüglich der 

altersbedingten und einer allfälligen außerordentlichen Wertminderung. Der 

Herstellungswert wird aus den gewöhnlichen Kosten auf der Basis der Raummeterpreise oder 

Quadratmeterpreise ermittelt. Dazu kann ein pauschaler Betrag für allfällige Außenlangen 

addiert werden. 

 

Ausgangsbasis sind die vom Hauptverband der allgemein beeideten und gerichtlich 

zertifizierten Sachverständigen Österreichs veröffentlichten Richtwerte für 

Herstellungskosten abgeleitet aus dem mehrgeschoßigem Wohnbau. Die Werte verstehen 

sich pro Quadratmeter Nutzfläche inklusive Umsatzsteuer und Nebenkosten je nach 

Ausstattungsqualität. Die Ausstattungsqualität wurde in drei Standards geteilt und mit den 

Qualitätsstufen „normal (1)“, „gehoben (2), „hochwertig (3)“ bezeichnet. Diese 
Qualitätsstufen haben zusammengefasst folgende Eigenschaften: 

 

a) Ausstattungsqualität normal (1) 

Standard etwa nach Wohnbauförderungsrichtlinien (Mindestausstattung), keine 

individual-Ausstattung, zeitgemäße Bauweise, bauphysikalische Mindestwerte nach 

jeweiliger Norm (Normalverbraucher) 

 

b) Ausstattungsqualität gehoben (2) 
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Gediegene Ausführung, jedoch ohne wesentliche Luxuskomponenten und 

Designerelemente, sehr gute aktuelle bauphysikalische Eigenschaften und 

Installationsqualität, wirtschaftlicher Energiebedarf 

 

c) Ausstattungsqualität hochwertig (3) 

Architektendesign, energiesparende solide Bauweise, zusätzliche Energiequellen, 

Installationen solide und sehr umfangreich, beste Ausstattung, Luxuskomponenten 

 

Ausstattungsqualitäten konkreter meist älterer Bewertungsgegenstände, die an sich 

aufgrund der Gegebenheiten nicht einmal in die Qualitätsstufe (1) einzustufen sind, werden 

nicht bei den Herstellkosten, sondern bei der Alterswertminderung und 

Zustandswertminderung berücksichtigt.  

 

 

2.2.2 Restnutzungsdauer 

Die Restnutzungsdauer stellt die Anzahl der Jahre dar, in denen das Gebäude bei 

ordnungsgemäßer Instandhaltung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. 

Bei der Ermittlung der Restnutzungsdauer müssen die örtlichen und allgemeinen Verhältnisse 

im Hinblick auf die Verwendbarkeit der baulichen Anlage berücksichtigt werden. Die 

Restnutzungsdauer ist unter Beachtung des technischen Zustandes und der Art der Nutzung 

sowie unter Voraussetzung ordnungsgemäßer Erhaltung und Bewirtschaftung zu bestimmen. 
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2.2.3 Zustandswertminderung 

Mittels Zustandsbenotung können zusätzlich zur Alterswertminderung Besonderheiten des 

aktuellen Zustands abgebildet werden und mittels zusätzlichen Abschlags berücksichtigt 

werden.  

 

Zustandswertminderung nach Heideck   

Zustand Zustandsnote Abschlag % 

Neuwertig, mängelfrei 1,00 0,00% 

 1,25 0,04% 

geringfügige Instandhaltungen erforderlich 1,50 0,32% 

 1,75 1,07% 

Normal erhalten, übliche Instandhaltungen 2,00 2,40% 

 2,25 4,78% 

etwas Instandhaltungsrückstau 2,50 8,09% 

 2,75 12,53% 

Deutlicher Instandhaltungsrückstau 3,00 18,17% 

 3,25 25,03% 

Teilweise Erneuerungen erforderlich 3,50 33,09% 

 3,75 42,28% 

Umfangreiche Erneuerungen erforderlich 4,00 52,49% 

 4,25 63,57% 

Massive Erneuerungen erforderlich 4,50 75,32% 

 4,75 87,54% 

Abbruchreif 5,00 100,00% 

2.2.4 Wertminderung wegen Baumängel und Bauschäden 

Baumängel sind Mängel an Gebäuden, die auf fehlerhafte Bauweisen oder Bauplanungen 

zurückgeführt werden können. Bauschäden sind Schäden als Folge von Baumängeln oder 

mangelhafter Instandhaltung.  

2.2.5 Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Sollten diese Umstände nicht bereits bei der Ermittlung des Bodenwerts und des Bauwerts 

der baulichen Anlagen sowie der Wertminderung wegen Alters und der wegen Baumängel 

und –schäden Berücksichtigung gefunden haben, können Kriterien wie ungünstige 

Lageverhältnisse, unwirtschaftlicher Aufbau, Reparaturanstau und Investitionsbedarf, 

Denkmalschutz einen weiteren Abschlag rechtfertigen. 

3. Vergleichswertverfahren 

Gem § 4 Abs 1 LBG ist im Vergleichswertverfahren der Wert der Sache durch Vergleich mit 

tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu ermitteln (Vergleichswert). 
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Vergleichbare Sachen sind solche, die hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände 

weitgehend mit der zu bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der 

Sache und geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den Wert 

durch Korrekturfaktoren zu berücksichtigen. 

4. Ertragswertverfahren  

Mit Hilfe des Ertragswertverfahrens werden bebaute Liegenschaften bewertet, deren 

Nutzungsbestimmung in erster Linie darin besteht, aus den Erträgen eine angemessene 

Verzinsung des Kapitals zu erzielen. Dazu ist zunächst der Jahresrohertrag zu ermitteln, der 

alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung erzielbaren Einnahmen umfasst (Mieten ohne 

USt). Vom Jahresrohertrag sind Bewirtschaftungskosten in Abzug zu bringen, um zum 

Liegenschaftsreinertrag zu gelangen. Davon wird der Verzinsungsbetrag des Bodenwertes 

abgezogen und der Jahresreinertrag der baulichen Anlagen ermittelt. Der Jahresreinertrag 

der baulichen Anlagen stellt einen Jahresbetrag einer Zeitrente dar. Der Ertragswert wird 

daraus als Barwert einer jährlich nachschüssig zu zahlenden Rente errechnet. 

 

Nach Abzug einer Wertminderung wegen Baumängeln und Schäden errechnet sich der Wert 

der baulichen Anlage. 

4.1 Zinssatz 

Der Liegenschaftszinssatz drückt die interne Rentabilität der Immobilieninvestition aus und 

beinhaltet bereits den Wertausgleich durch Gebrauch und Verschleiß der baulichen Anlagen 

sowie die Inflation und das Ertragssteigerungspotential der Liegenschaft. Gemäß dem 

Liegenschaftsbewertungsgesetz ist der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes nach der bei 

Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung zu ermitteln. 

 

Für gegenständlichen Bewertungsfall wird auf die Veröffentlichung von 

Liegenschaftszinssätzen des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen zurückgegriffen.  

 

Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen empfiehlt folgende Zinssätze: 

Liegenschaftsart 
Lage 

hochwertig sehr gut gut mäßig 

Wohnliegenschaft 0,5 - 2,0 1,0 - 3,0 2,0 - 4,0 2,5 - 4,5 

Büroliegenschaft 2,0 - 4,0 3,0 - 5,0 3,5 - 5,5 4,0 - 6,0 

Geschäftsliegenschaft 2,5 - 4,5 3,0 - 5,5 4,0 - 6,0 4,5 - 6,5 

Einkaufszentren, Supermarkt 3,0 - 6,0 3,5 - 6,5 4,0 - 7,0 4,5 - 7,5 

Gewerblich genutzte Liegenschaft 3,5 - 6,5 4,0 - 6,5 4,5 - 7,5 5,5 - 8,5 

Industrieliegenschaft 3,5 - 7,5 4,0 - 8,0 5,0 - 8,5 5,5 - 9,5 

Landwirtschaftliche Liegenschaften 1,0 - 3,0 

Land- und forstwirtschaftliche Liegenschaften 0,5 - 2,0 

Werte in %     
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Der konkret anzuwendende Liegenschaftszinssatz ermittelt sich anhand standortspezifischer 

Faktoren und Risken, der konkreten Lage, der allgemeinen Situation am Immobilienmarkt und 

des Entwicklungsrisikos und des Instandhaltungsrisikos. 

4.2 Nicht umlegbare Kosten (Bewirtschaftungskosten und Mietausfallwagnis) 

Dazu zählen Kosten des Vermieters, die nicht auf die Mieter des Gebäudes umlegbar sind, 

insbesondere ist dabei das Mietausfallswagnis zu berücksichtigen. Dies deckt jenes Risiko ab, 

dass auf Grund von uneinbringlichen Mietrückständen, Mietkürzungen, Mietprozessen, 

Räumungsklagen sowie fluktuationsbedingten Leerständen entsteht.  

4.3 Instandhaltungsaufwendungen 

Der Ansatz der Instandhaltungsaufwendungen berücksichtigt jene Kosten, die erforderlich 

sind, um eine ordentliche und brauchbare Nutzung der Liegenschaft zu gewährleisten. Die 

Nutzungsdauer einzelner Gebäudebestandteile entspricht nicht der Gesamtnutzungsdauer 

des Gebäudes und deshalb sind diese in regelmäßigen Abständen zu erneuern (u.a. Leitungen, 

Fenster, Dach). Die tatsächlichen Instandhaltungskosten sind zunächst relativ gering und 

steigen mit dem Gebäudealter an und werden idR in % der Herstellungskosten berechnet. Je 

nach Art, Alter und Zustand des Gebäudes sind unterschiedliche Werte in Ansatz zu bringen. 

 

Gebäudeart Instandhaltungssatz 

Wohnhäuser neu 0,50% 

Wohnhäuser älter 0,5% - 1,5% 

Geschäftshäuser 0,5% - 1,5% 

Bürogebäude 0,5% - 1,5% 

Gewerbliche und industriell genutzte Objekte 0,5% - 2,0% 

sehr alte, vielfach unter Denkmalschutz stehende Objekte >2,0% 

 

4.4 Vervielfältiger 

Der Vervielfältiger stellt einen Multiplikator für die auf die baulichen Anlagen entfallenden 

Anteile der Jahresreinerträge dar und errechnet sich aus dem jeweiligen Liegenschaftszinssatz 

und der wirtschaftlichen Restnutzungsdauer des Gebäudes 

 𝑉 = 𝑞𝑛 − 1𝑞𝑛𝑥 (𝑞 − 1) 

 𝑉 = 𝑉𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑙𝑓ä𝑙𝑡𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑛 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑛𝑢𝑡𝑧𝑢𝑛𝑔𝑠𝑑𝑎𝑢𝑒𝑟 𝑝 = 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑒𝑟𝑢𝑛𝑔𝑠𝑧𝑖𝑛𝑠𝑠𝑎𝑡𝑧 𝑞 = 1 + 𝑝/100 
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4.5 Sonstige wertbeeinflussende Umstände 

Dazu zählen Baumängel- und Bauschäden und sonstige Wertbeeinflussungen, wie 

Beeinträchtigungen durch Immissionen, unzeitgemäße Grundrisse, geringe 

Drittverwendungsfähigkeit, Altlasten, fehlender oder unklarer Konsens, Denkmalschutz, 

Underrented-Situationen, etc. 

4.6 Mietertrag 

Es wird entweder der tatsächlich vereinbarte Mietzins zugrunde gelegt, wobei allfällige 

Auffälligkeiten (wie zB underrent, overrent) entsprechend berücksichtigt werden oder es wird 

ein angemessener nachhaltig erzielbarer Mietzins zugrunde gelegt. 

5. Berechnung  

Gegenständlich erfolgt die Berechnung mittels Vergleichswertverfahren, da eine ausreichend 

große Anzahl an Vergleichsobjekten zur Verfügung stehen und das Vergleichswertverfahren 

im gegenständlichen Fall durch die hochwertige Lage den Verkehrswert am besten abzubilden 

vermag. 

5.1 Vergleichswerte 

Folgende Vergleichswerte wurden erhoben und nach Anpassung für Stichtag, Größe, 

Konfiguration und Lage der weiteren Berechnung zugrunde gelegt: 

 

Vergleichswerte                

Liegenschaft  KP EUR  Jahr  Wfl   Freifl   Garten   pro m² 

Wfl  

 pro m² gew 

Fläche                

1 Primmersdorf 1 189 500,00  2021 143,96      1 316,34  1 316,34  

2 Primmersdorf 1 175 000,00  2023 94,06      1 860,51  1 860,51  

3 Primmersdorf 1 150 530,00  2022 117,58  9,71    1 280,23  1 229,47  

4 Primmersdorf 1 240 000,00  2022 127,80      1 877,93  1 877,93  

                  

         
Anpassung der Vergleichswerte         
    Ausgang 

EUR/m² 

Korrekturfaktor Angepasster 

Vglwert pro m²   Liegenschaft A B C D Summe 

1 Primmersdorf 1 1 316,34  +5,00% +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 5,00% 1 382,15 

2 Primmersdorf 1 1 860,51  +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 0,00% 1 860,51 

3 Primmersdorf 1 1 229,47  +/- 0,00% +10,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 10,00% 1 352,42 

4 Primmersdorf 1 1 877,93  +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% +/- 0,00% 0,00% 1 877,93 

Arithmetischer Mittelwert           1 618,25 

Vergleichswert gerundet           1 620,00 
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5.2 Berechnung 

Anhand des ermittelten Vergleichswerts erfolgt die Verkehrswertberechnung durch 

Multiplikation des Vergleichswerts und der Nutzfläche: 

 

Vergleichswertberechnung         

          

Vergleichswertverfahren m² Faktor EUR/m² EUR 

          

Vergleichswert         

Ermittelter Vergleichswert     1 620,00   

Anpassung   +/- 0,00% 0,00   

Angepasster Vergleichswert     1 620,00   

          

Nutzfläche Objekt 136,73   1 620,00 221 502,60 

Nutzfläche Terrasse/Balkon 9,71 50% 810,00 7 865,10 

Sonstiges 0,00 0% 0,00 0,00 

Zwischensumme       229 367,70 

          

zuzüglich          

PKW Abstellplatz     0,00 0,00 

Inventar      0,00 0,00 

Sonstiges     0,00 0,00 

Zwischensumme       229 367,70 

          

abzüglich sonstiger wertbeeinflussender Umstände 

Sonstige wertbeeinflussenden Umstände    0,00% 0,00 

Zwischensumme       229 367,70 

 

6. Ergebnis Verkehrswert 

Der Vergleichswert unter Berücksichtigung einer allfälligen Marktanpassung ergibt den 

Verkehrswert. Gegenständlich ist keine Marktanpassung erforderlich. Die jeweiligen 1/17 

Anteile der Liegenschaften EZ 96 und EZ 97, die in natura die weitläufige Park- und 

Gartenlandschaft darstellen, werden nicht gesondert bewertet. Diese sind bei der 

Wertermittlung der Wohnung im Vergleichswertverfahren berücksichtigt. Eine selbständige 

Veräußerung macht wenig Sinn, zumal diese Gartenanteile wesentliche 

Nutzungseigenschaften der Wohnung darstellen. Die zahlreichen Dienstbarkeiten sind im 

gegenständlichen Fall nicht gesondert wertbestimmend zu berücksichtigen, zumal diese für 

die Vergleichsobjekte im selben Ausmaß zum Tragen kommen.  
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Ergebnis         

Vergleichswert       229 367,70 

Marktanpassung      0,00% 0,00 

Angepasster Wert       229 367,70 

Verkehrswert gerundet       229 000,00 
 

Aufgrund obiger Überlegungen beträgt der Verkehrswert von 140/1664 Anteilen an der 

Liegenschaft EZ 68 KG 21037 Primmersdorf verbunden mit Wohnungseigentum an W 3 und 

von 1/17 Anteilen an der Liegenschaft EZ 96 KG 21037 Primmersdorf und von 1/17 Anteilen 

an der Liegenschaft EZ 97 KG 21037 Primmersdorf per 15.08.2023 geldlastenfrei und gerundet 

 

EUR 229.000,00 

 

Wien, am 06.06.2024 

 

 

Der allgemein beeidete und gerichtlich  

zertifizierte Sachverständige 

 
 

Dr Rudolf Hauswirth  
LLM (UNSW) MAS MRICS 

Sachverständiger für Immobilien   
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IV. Schlussbemerkungen 

 

• Angesichts der Unsicherheit einzelner in der Bewertung einfließender Faktoren, 

insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Resultat 

keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein.  

• Festgehalten wird, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise bedeutet, 

dass ein entsprechender Kaufpreis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im 

Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist.  

• Der Sachverständige geht davon aus, dass die Funktionsfähigkeit der elektrischen, 

sanitären und sonstigen Einrichtungen gegeben ist, sowie sonstige Ver- und 

Entsorgungsleitungen ordnungsgemäß funktionieren, wenn im Einzelnen nicht 

abweichende Angaben gemacht werden. Eine bautechnische Untersuchung erfolgte nicht. 

Die Beurteilung des Bau- und Erhaltungszustands des Gebäudes und der zu bewertenden 

Objekte erfolgte nur durch die vorhandenen Unterlagen und gegebenenfalls den 

Ortsaugenschein. Die Nutzflächen wurden den zur Verfügung stehenden Unterlagen 

entnommen. Nachvermessungen durch den Sachverständigen erfolgten nicht. Es wird 

empfohlen, vor einer allfälligen Kaufentscheidung eine genaue Vermessung durch einen 

befugten Ziviltechniker oder Geometer durchführen zu lassen. 

• Die Angabe von Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Herstellungskosten erfolgt vom 

Sachverständigen unter anderem entsprechend seinen Erfahrungen. 

• Der Auftraggeber hat bestätigt, dass ihm sämtliche bewertungsrelevanten bekannten 

Informationen und Unterlagen übergeben bzw bekanntgegeben wurden.  

• Sofern nicht anders angegeben, ist das Ergebnis jedenfalls geldlastenfrei zu verstehen. 

• Es wird weiters davon ausgegangen, dass alle baubehördlichen Genehmigungen in 

Rechtskraft bestehen und aufrecht sind und die Bauausführung entsprechend den 

Bewilligungen erfolgt ist (aufrechter Konsens) und auch laufend sämtlichen behördlichen 

Aufträgen nachgekommen wird. 

• Bei Darstellungen mehrerer Varianten sind die dafür zugrunde gelegten Paramater 

auftragsgemäß als besondere Annahme zu verstehen. Sollten diese Annahmen nicht 

eintreten oder (doch) nicht vorliegen, hat das Ergebnis keine Gültigkeit. 

• Der Bewertung wurden Umstände zugrunde gelegt, die im Rahmen einer üblichen, 

ordnungsgemäßen und angemessenen Erforschung des Sachverhaltes vor allem und 

überwiegend und aufgrund der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Informationen 
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erkennbar waren oder sonst bekannt geworden sind. Eine Einsicht in den Bauakt erfolgte 

auftragsgemäß nicht. 

• Dieses Gutachten ist ausschließlich für den genannten Auftraggeber und Zweck erstellt 

worden. Eine Weitergabe an Dritte und allfällige Haftung gegenüber Dritten sind jedenfalls 

ausgeschlossen. 

• Die Vervielfältigung und Veröffentlichung des Gutachtens darf weder im Ganzen noch in 

Teilen mit Ausnahme der Ediktsdatei im Falle von Gutachten für Gerichte und Behörden 

vorgenommen werden.  

• Die Lieferung von Grundstücken ist gemäß § 6 Abs 1 Z 9 lit a UStG steuerfrei. Es besteht 

aber die Möglichkeit, diese Lieferungen gem § 6 Abs 2 UStG steuerpflichtig zu behandeln. 

Die Bewertung erfolgte ohne Umsatzsteuer. Hingewiesen wird auf eine eventuelle 

notwendige Vorsteuerberichtigung bei Verkauf ohne Umsatzsteuer. Es wird empfohlen, 

steuerlichen Fragen mit einem Steuerberater zu erörtern.  

• Bei Mietzinsgutachten: Die Frage der Mietzinsbildung ist regelmäßig eine Rechtsfrage. Das 

hier dargestellte Ergebnis kann daher nur als Grundlage für die Lösung der Rechtsfrage 

dienen. Eine Haftung für die rechtliche Feststellung eines bestimmten Mietzinses kann 

daher nicht übernommen werden. 

• Eine allfällige Haftung ist auf den unmittelbaren Auftraggeber beschränkt, jedwede 

Haftung Dritten gegenüber ist jedenfalls ausgeschlossen. Der Auftragnehmer haftet für 

Schäden im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen 

Beendigung) nur bei Vorsatz und krass grober Fahrlässigkeit, ansonsten wird jede 

Gewährleistung und Haftung unabhängig davon, ob es sich um eine vertragliche, 

außervertragliche oder um eine gesetzliche Anspruchsgrundlage handelt, ausgeschlossen. 

Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 ABGB ist ausgeschlossen 

• Mängelrügen sind binnen 4 Wochen schriftlich geltend zu machen. Jeder 

Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten nachdem der oder die 

Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis erlangt haben, geltend gemacht 

werden. Für allenfalls eintretende Schadensfälle, für die der Auftragnehmer einzustehen 

hat, ist die Haftung jedenfalls mit insgesamt € 400.000,00 begrenzt. 

• Aufgrund der derzeit herrschenden wirtschaftlichen Lage ist das Ergebnis mit einer 

gewissen Unsicherheit behaftet („wesentliche Bewertungsunsicherheit“ im Sinne des 
VPGA 10 der RICS Valuation – Global Standard), da die Auswirkungen der aktuellen 

Situation auf den Immobilienmarkt noch nicht gänzlich abschätzbar sind. Der 

Sachverständige empfiehlt gegebenenfalls Neubewertungen in dichteren Intervallen oder 

unmittelbar vor geplanten Dispositionen, bei denen der ermittelte Wert relevant ist.  
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*******************************************************************************
Letzte TZ 1978/2023
WOHNUNGSEIGENTUM
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
     6/3     GST-Fläche        *     6558
             Bauf.(10)               2046
             Gärten(10)              4512  Primmersdorf 1
Legende:
*: Fläche rechnerisch ermittelt
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gärten(10): Gärten (Gärten)
************************************* A2 **************************************
   1  a 1281/1987 927/2023 WASSERBEZUGES- und WASSERLEITUNGSRECHTES hins Gst
          76/7 76/8 für Gst 6/3
   2  a 17/1989 6284/1996 2377/2001 6189/2003 KLÄRANLAGENBENÜTZUNGS- und
          LEITUNGSRECHT hins Gst 6/1 6/8 für Gst 6/3
      b gelöscht
   3  a 801/1991 SCHLOSSANLAGE auf Gst 6/3 unter Denkmalschutz
   4  a 381/1993 6284/1996 2377/2001 FLÜSSIGGASTANKBENÜTZUNG auf Gst 6/1
          zugunsten Gst 6/3
      b gelöscht
************************************* B ***************************************
   2 ANTEIL: 97/1664
     Mag. Hanni Rützler
     GEB: 1962-02-09 ADR: Brunnengasse 17, Wien   1160
      b 2934/1993 Wohnungseigentum an W 1
      d 2163/1998 IM RANG 5282/1997 Kaufvertrag 1997-11-14 Eigentumsrecht
      f 2698/2015 Teilung des Anteils
   4 ANTEIL: 140/1664
     Bernhard Ludwig
     GEB: 1948-11-18 ADR: Lerchenfelderstraße 113/6, Wien   1070
      b 2934/1993 Wohnungseigentum an W 3
      i 1498/2002 IM RANG 4129/2001 Kaufvertrag 2001-09-26 Eigentumsrecht
      k 2698/2015 Teilung des Anteils
   8 ANTEIL: 133/1664
     Andreas Parz
     GEB: 1962-05-07 ADR: Spitalg. 25   1090
      b 2934/1993 Wohnungseigentum an W 7
      g 4551/1999 IM RANG 2328/1999 Kaufvertrag 1999-05-14 Eigentumsrecht
          vorgemerkt
      h 460/2000 Rechtfertigung
      j 2698/2015 Teilung des Anteils
   9 ANTEIL: 126/1664
     Christine Weinper
     GEB: 1953-01-19 ADR: Trappelg. 3/2/4   1040
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      b 2934/1993 Wohnungseigentum an W 8
      d 4859/1995 IM RANG 1502/1995 Kaufvertrag 1995-02-23 Eigentumsrecht
      f 2698/2015 Teilung des Anteils
  16 ANTEIL: 102/1664
     Erich Frankl
     GEB: 1946-09-26 ADR: Deutschland Frankfurt Münchner Str. 11 D-60329
      b 2934/1993 Wohnungseigentum an W 12
      f 3854/2001 Kaufvertrag 2001-04-30 Eigentumsrecht
      h 2698/2015 Teilung des Anteils
  17 ANTEIL: 100/1664
     Gisela Erler
     GEB: 1946-05-09 ADR: Xantenerstr. 9, Berlin D-10707
      b 2934/1993 Wohnungseigentum an W 13
      f 3196/2005 Schenkungsvertrag 2005-01-31 Eigentumsrecht
      h 2698/2015 Teilung des Anteils
  20 ANTEIL: 146/1664
     Mag. Ingrid Henninger
     GEB: 1953-07-05 ADR: Felbigerg. 108/19   1140
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 9
      b 2797/2010 IM RANG 2163/2010 Kaufvertrag 2010-06-21 Eigentumsrecht
      d 2698/2015 Teilung des Anteils
  21 ANTEIL: 64/1664
     Peter Lengauer
     GEB: 1944-01-27 ADR: Roseggerstraße 10, Linz   4020
      a 2698/2015 IM RANG 1576/2015 Nachtrag zum WEV und Kaufvertrag 2015-06-29
          Eigentumsrecht
      b 2698/2015 Wohnungseigentum an W 14
  22 ANTEIL: 17/416
     Mag.art. René Werner Zisterer
     GEB: 1966-12-23 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 5
      b 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      c 1841/2017 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  23 ANTEIL: 17/416
     Sylvie Marie-Theres Rohrer Zisterer
     GEB: 1968-03-14 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 5
      b 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      c 1841/2017 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  24 ANTEIL: 139/3328
     Mag.art. René Werner Zisterer
     GEB: 1966-12-23 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 6
      b 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      c 1841/2017 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  25 ANTEIL: 139/3328
     Sylvie Marie-Theres Rohrer Zisterer
     GEB: 1968-03-14 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 6
      b 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      c 1841/2017 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  26 ANTEIL: 139/3328
     Dr. Elisabeth Hofmann-Talos
     GEB: 1955-04-13 ADR: Liebhartsgasse 46/32, Wien   1160
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 11
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      b 1431/2021 Kaufvertrag 2021-04-01 Eigentumsrecht
      c 1431/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  27 ANTEIL: 139/3328
     Mag. Manfred Talos
     GEB: 1953-01-11 ADR: Liebhartsgasse 46/32, Wien   1160
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 11
      b 1431/2021 Kaufvertrag 2021-04-01 Eigentumsrecht
      c 1431/2021 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  28 ANTEIL: 60/1664
     Peter Fuchs
     GEB: 1963-02-08 ADR: Bandgasse 32/29, Wien   1070
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 2
      b 1189/2022 IM RANG 384/2022 Kaufvertrag 2022-02-14, Nachtrag zum
          Kaufvertrag 2022-04-28 Eigentumsrecht
      c 1189/2022 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  29 ANTEIL: 60/1664
     Vanja Fuchs
     GEB: 1969-09-24 ADR: Stumpergasse 7/1/17, Wien   1060
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 2
      b 1189/2022 IM RANG 384/2022 Kaufvertrag 2022-02-14, Nachtrag zum
          Kaufvertrag 2022-04-28 Eigentumsrecht
      c 1189/2022 Verbindung gem § 5 Abs 3, § 13 Abs 3 WEG 2002
  31 ANTEIL: 128/1664
     Mag. Ingrid Henninger
     GEB: 1953-07-05 ADR: Felbigergasse 108/19, Wien   1140
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 10
      b 2852/2022 IM RANG 2723/2022 Kaufvertrag 2022-11-30 Eigentumsrecht
      c 418/2023 Adressenänderung
  32 ANTEIL: 94/1664
     Dr. med. univ. Philipp Werner
     GEB: 1976-05-28 ADR: Hiessgasse 7/15, Wien   1030
      a 2934/1993 Wohnungseigentum an W 4
      b 1978/2023 IM RANG 1795/2023 Kaufvertrag 2023-08-22 Eigentumsrecht
************************************* C ***************************************
   6    auf Anteil B-LNR 2 4 8 16
      a 730/1988 Schuldschein 1988-05-06
          PFANDRECHT                                              16.475.000,--
          1 % Z, 9 % VZ, NGS 1.647.500,-- für Land Niederösterreich
      d 766/1991 Löschungsverpflichtung zugunsten
          Land Niederösterreich
      f 3290/1993 Löschungsverpflichtung zugunsten
          Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein registrierte
          Genossenschaft mit beschränkter Haftung hins Anteil wie
          C-LNR 23
      h 5074/1994 Löschungsverpflichtung zugunsten
          für Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein
          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung hinds
          Anteile wie C-LNR 27
      i 4859/1995 Löschungsverpflichtung zugunsten
          Zürich Kosmos Versicherungen Aktiengesellschaft hins Anteil
          wie C-LNR 30
  10  a 17/1969 959/1990 6189/2003
          DIENSTBARKEIT der Benützung der Kläranlage und das
          Leitungsrecht auf Gst 6/3 für Gst 6/1 6/5 6/6 6/8
      b 1281/1987 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus
          EZ 61
  18    auf Anteil B-LNR 2 4 8 16
      a 28/1990 Schuldschein 1988-11-23
          PFANDRECHT                                               1.335.000,--
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          1 % Z, 9 % VZ, NGS 133.500,-- für Land Niederösterreich
      b 766/1991 Löschungsverpflichtung zugunsten
          Land Niederösterreich
      d 3290/1993 Löschungsverpflichtung zugunsten
          Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein registrierte
          Genossenschaft mit beschränkter Haftung hins Anteil wie
          C-LNR 23
      f 5074/1994 Löschungsverpflichtung zugunsten
          für Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein
          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung hinds
          Anteile wie C-LNR 27
      g gelöscht
  19  a 959/1990
          DIENSTBARKEIT des Geh- und Fahrrechtes über Gst 6/3
          für Gst 6/6
  21    auf Anteil B-LNR 2 4
      a 766/1991 Schuldschein 1991-06-12
          PFANDRECHT                                               1.500.000,--
          9 % VZ, NGS 150.000,-- für Land Niederösterreich
      c 3290/1993 Löschungsverpflichtung zugunsten
          Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein registrierte
          Genossenschaft mit beschränkter Haftung hins Anteil wie
          C-LNR 23
      e 5074/1994 Löschungsverpflichtung zugunsten
          für Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein
          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung hinds
          Anteile wie C-LNR 27
      f gelöscht
  35    auf Anteil B-LNR 16
      a 705/1996 Pfandurkunde 1995-08-03
          PFANDRECHT                                    Höchstbetrag 585.000,--
          für Raiffeisenkasse Raabs an der Thaya-Eibenstein
          registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
  43  a 2720/2010
          REALLAST der Erhaltung der Hochwasserschutzmaßnahmen und
          des Uferbewuchses am linken Ufer der Thaya gem Pkt I.)
          Vertrag 2010-07-16 für Gst 160/1 160/2
  44    auf Anteil B-LNR 2 4 8 9 16 17 21
      a 3148/2010 Schuldschein und Pfandurkunde 2010-10-06
          PFANDRECHT                                              EUR 82.500,--
          6 % Z, 5 % VuZZ, NGS EUR 16.500,-- für
          Raiffeisenbank Thayatal-Mitte registrierte Genossenschaft
          mit beschränkter Haftung (FN 45244k)
      b 3148/2010 HAUPTEINLAGE, Simultanhaftung mit NE EZ 96 97
  45    auf Anteil B-LNR 2
      a 2870/2016 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 6427/2016)
          Pfandurkunde 2016-08-05
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 710.000,--
          für Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank
          Aktiengesellschaft (FN 145586y)
      c 2870/2016 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 6427/2016)
          Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 45
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 24 KG 01403 Neulerchenfeld C-LNR 21
  46    auf Anteil B-LNR 8
      a 79/2017 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 wegen EUR 743,50 s.A.
          (8C 11/17y)
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  47    auf Anteil B-LNR 9
      a 80/2017 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 wegen EUR 2.853,30 s.A.
          (8C 12/17w)
  48    auf Anteil B-LNR 22 bis 25
      a 1842/2017 Pfandurkunde 2017-06-01
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 50.000,--
          für Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen (FN 38171i)
      b 1842/2017 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 48
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 6
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 6
  50    auf Anteil B-LNR 28 29
      a 1189/2022 Pfandurkunde 2022-02-14
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 130.000,--
          für Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
          (FN 286283f)
      b gelöscht
  51    auf Anteil B-LNR 32
      a 1978/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-09-14
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 160.800,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
      b 1978/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 51
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 10
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 10

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Grundbuch 26.04.2024 08:55:22
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GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 21037 Primmersdorf                          EINLAGEZAHL    96
BEZIRKSGERICHT Waidhofen an der Thaya

*******************************************************************************
Letzte TZ 846/2024
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
     7/1     GST-Fläche             25526
             Bauf.(10)                  3
             Sonst(70)              25523
    10/2     Landw(30)                457
    44/1     Landw(30)               1001
   162/2     Gewässer(10)             330
   GESAMTFLÄCHE                     27314
Legende:
Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude)
Gewässer(10): Gewässer (Fließende Gewässer)
Landw(30): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Verbuschte Flächen)
Sonst(70): Sonstige (Freizeitflächen)
************************************* A2 **************************************
   2  a 1690/1987 6284/1996 2468/2000 927/2023
          a) WASSERBEZUGS- und LEITUNGSRECHT aus der Quelle auf Gst 76/7 76/8
          b) GEH- und FAHRRECHT über Gst 45 51
          c) GEHRECHT über Gst 12 13
          d) GEH- und FAHRRECHT über Gst 14 16
          für Gst 7/1 10/2 44/1 162/2
      b 2468/2000 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 69
   3  a 934/1988 2468/2000 GEH- und FAHRRECHT über Gst 45 51 für Gst 7/1
      b 2468/2000 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 69
   4  a 117/1991 6284/1996 2468/2000 Schloßanlage auf Gst 7/1 unter
          DENKMALSCHUTZ
      b 2468/2000 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 69
   5  a 2468/2000 Grunddienstbarkeit des Geh- und Fahrrechtes über Gst 7/2
          zugunsten Gst 7/1
   6  a 2468/2000 Grunddienstbarkeit des Geh- und Fahrrechtes über Gst 9
          zugunsten Gst 10/2 162/2
************************************* B ***************************************
  34 ANTEIL: 1/17
     Mag. Ingrid Henninger
     GEB: 1953-07-05 ADR: Felbigerg. 108/19   1140
      a 2797/2010 IM RANG 2163/2010 Kaufvertrag 2010-06-21 Eigentumsrecht
  40 ANTEIL: 1/17
     Schloß Primmersdorf Planungs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. in Liqu.
     (FN 37431x)
     ADR: Primmersdorf 1, Primmersdorf   2095
      a 1690/1987 Kaufvertrag 1987-07-14 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
      d 846/2024 Rangordnung für die Veräußerung bis 2025-04-24
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  41 ANTEIL: 1/17
     Mag. Hanni Rützler
     GEB: 1962-02-09 ADR: Liebhartsgasse 46/33, Wien   1160
      a 2468/2000 Kaufvertrag 1999-10-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  43 ANTEIL: 1/17
     Andreas Parz
     GEB: 1962-05-07 ADR: Primmersdorf 1/7, Drosendorf an der Thaya   2095
      a 2468/2000 Kaufvertrag 1999-10-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  44 ANTEIL: 1/17
     Christine Weinper
     GEB: 1953-01-19 ADR: Primmersdorf 1/8, Drosendorf an der Thaya   2095
      a 2468/2000 Kaufvertrag 1999-10-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  47 ANTEIL: 1/17
     Gisela Erler
     GEB: 1946-05-09 ADR: Columbiadamm 43, 10965 Berlin, Deutschland
      a 3196/2005 Schenkungsvertrag 2005-01-31 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  48 ANTEIL: 1/17
     Brigitte Kropfreiter
     GEB: 1947-07-18 ADR: Steglandweg 5, Hallein   5400
      a 6189/2003 IM RANG 2149/2003 Kaufvertrag 2003-09-08 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  49 ANTEIL: 1/17
     Bernhard Ludwig
     GEB: 1948-11-18 ADR: Primmersdorf 1/3, Drosendorf an der Thaya   2095
      a 4660/2004 IM RANG 1101/2004 Kaufvertrag 2004-02-21 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  50 ANTEIL: 1/17
     Erich Frankl
     GEB: 1946-09-26 ADR: Primmersdorf 1/12, Primmersdorf   2095
      a 4660/2004 IM RANG 1101/2004 Kaufvertrag 2004-02-21 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  52 ANTEIL: 1/17
     Peter Lengauer
     GEB: 1944-01-27 ADR: Roseggerstraße 11, Linz   4020
      a 2502/2015 IM RANG 1576/2015 Kaufvertrag 2015-06-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
      d gelöscht
  53 ANTEIL: 1/17
     Mag. René Werner Zisterer
     GEB: 1966-12-23 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  54 ANTEIL: 1/17
     Sylvie Marie-Theres Rohrer Zisterer
     GEB: 1968-03-14 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
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     1040
      a 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  56 ANTEIL: 1/34
     Dr. Elisabeth Hofmann-Talos
     GEB: 1955-04-13 ADR: Liebhartsgasse 46/32, Wien   1160
      a 1431/2021 Kaufvertrag 2021-04-01 Eigentumsrecht
  57 ANTEIL: 1/34
     Mag. Manfred Talos
     GEB: 1953-01-11 ADR: Liebhartsgasse 46/32, Wien   1160
      a 1431/2021 Kaufvertrag 2021-04-01 Eigentumsrecht
  58 ANTEIL: 1/34
     Peter Fuchs
     GEB: 1963-02-08 ADR: Bandgasse 32/29, Wien   1070
      a 1189/2022 IM RANG 384/2022 Kaufvertrag 2022-02-14, Nachtrag zum
          Kaufvertrag 2022-04-28 Eigentumsrecht
  59 ANTEIL: 1/34
     Vanja Fuchs
     GEB: 1969-09-24 ADR: Stumpergasse 7/1/17, Wien   1060
      a 1189/2022 IM RANG 384/2022 Kaufvertrag 2022-02-14, Nachtrag zum
          Kaufvertrag 2022-04-28 Eigentumsrecht
  61 ANTEIL: 1/17
     Mag. Ingrid Henninger
     GEB: 1953-07-05 ADR: Felbigergasse 108/19, Wien   1140
      a 2852/2022 IM RANG 2723/2022 Kaufvertrag 2022-11-30 Eigentumsrecht
      b 418/2023 Adressenänderung
  62 ANTEIL: 1/34
     Friedrich Wimmer-Klopf
     GEB: 1985-01-26 ADR: Heigerleinstraße 43/20, Wien   1170
      b 488/2023 IM RANG 270/2023 Kaufvertrag 2023-01-26 Eigentumsrecht
  63 ANTEIL: 1/34
     Melanie Wimmer-Klopf
     GEB: 1985-11-29 ADR: Heigerleinstraße 43/20, Wien   1170
      b 488/2023 IM RANG 270/2023 Kaufvertrag 2023-01-26 Eigentumsrecht
  64 ANTEIL: 1/17
     Dr. med. univ. Philipp Werner
     GEB: 1976-05-28 ADR: Hiessgasse 7/15, Wien   1030
      a 1978/2023 IM RANG 1795/2023 Kaufvertrag 2023-08-22 Eigentumsrecht
************************************* C ***************************************
   1  a 2117/1998 2468/2000
          DIENSTBARKEIT der Duldung, der Errichtung, des Bestandes
          und Betriebes der elektrischen Kabelanlage auf Gst 7/1 44/1
          gem Pkt 1 Dienstbarkeitsvertrag 1998-04-15 für EVN
          Energie-Versorgung Niederösterreich Aktiengesellschaft
      b 2468/2000 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ
          69
   2    auf Anteil B-LNR 48
      a 6190/2003 Pfandurkunde 2003-09-12
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 117.000,--
          für Raiffeisenbank Hallein registrierte Genossenschaft mit
          beschränkter Haftung
      b 6190/2003 NEBENEINLAGE (Änderungen des Pfandrechts werden nur
          in der HE eingetragen), Simultanhaftung mit HE EZ 99
   4    auf Anteil B-LNR 41 43 44 47 49 50 52
      a 3148/2010 Schuldschein und Pfandurkunde 2010-10-06
          PFANDRECHT                                              EUR 82.500,--
          6 % Z, 5 % VuZZ, NGS EUR 16.500,-- für
          Raiffeisenbank Thayatal-Mitte registrierte Genossenschaft
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          mit beschränkter Haftung (FN 45244k)
      b 3148/2010 NEBENEINLAGE (Änderungen des Pfandrechts werden nur
          in der HE eingetragen), Simultanhaftung mit HE EZ 68
   5    auf Anteil B-LNR 41
      a 2870/2016 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 6427/2016)
          Pfandurkunde 2016-08-05
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 710.000,--
          für Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank
          Aktiengesellschaft (FN 145586y)
      c 2870/2016 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 6427/2016)
          Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 45
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 24 KG 01403 Neulerchenfeld C-LNR 21
   6    auf Anteil B-LNR 53 54
      a 1842/2017 Pfandurkunde 2017-06-01
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 50.000,--
          für Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen (FN 38171i)
      b 1842/2017 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 48
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 6
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 6
   8    auf Anteil B-LNR 62 63
      a 364/2023 Abweisung des Gesuchs um Einverleibung Pfandrecht
          Höchstbetrag EUR 223.200,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
          samt Anmerkung der Simultanhaftung
   9    auf Anteil B-LNR 62 63
      a 488/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-02-07
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 223.200,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
      b 488/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 70 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 9
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 9
  10    auf Anteil B-LNR 64
      a 1978/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-09-14
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 160.800,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
      b 1978/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 51
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 10
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 10
  11    auf Anteil B-LNR 40
      a 2102/2023 Rückstandsausweis 2023-10-09
          PFANDRECHT                                      vollstr. EUR 5.549,45
          Kosten EUR 509,44 für Republik Österreich
          (vertr. d. Finanzamt Österreich DS 23) - 7E 1214/23t
      b 2102/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 69 96 97 GB 21037 Primmersdorf

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Grundbuch 26.04.2024 08:57:51
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GBREPUBLIK ÖSTERREICH
GRUNDBUCH

Auszug aus dem Hauptbuch

KATASTRALGEMEINDE 21037 Primmersdorf                          EINLAGEZAHL    97
BEZIRKSGERICHT Waidhofen an der Thaya

*******************************************************************************
Letzte TZ 846/2024
Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012
************************************* A1 **************************************
   GST-NR  G BA (NUTZUNG)          FLÄCHE  GST-ADRESSE
     9       Landw(10)               7704
Legende:
Landw(10): landwirtschaftlich genutzte Grundflächen (Äcker, Wiesen oder Weiden)
************************************* A2 **************************************
   2  a 934/1988 2468/2000 GEH- und FAHRRECHT über Gst 45 51 für Gst 9
      b 2468/2000 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 69
   3  a 1690/1987 6284/1996 2468/2000 927/2023
          a) WASSERBEZUGS- und LEITUNGSRECHT aus der Quelle auf Gst 76/7 76/8
          b) GEH- und FAHRRECHT über Gst 45 51
          c) GEHRECHT über Gst 12 13
          d) GEH- und FAHRRECHT über Gst 14 16
          für Gst 9
      b 2468/2000 Übertragung der vorangehenden Eintragung(en) aus EZ 69
************************************* B ***************************************
  34 ANTEIL: 1/17
     Mag. Ingrid Henninger
     GEB: 1953-07-05 ADR: Felbigerg. 108/19   1140
      a 2797/2010 IM RANG 2163/2010 Kaufvertrag 2010-06-21 Eigentumsrecht
  40 ANTEIL: 1/17
     Schloß Primmersdorf Planungs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. in Liqu.
     (FN 37431x)
     ADR: Primmersdorf 1, Primmersdorf   2095
      a 1690/1987 Kaufvertrag 1987-07-14 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
      d 846/2024 Rangordnung für die Veräußerung bis 2025-04-24
  41 ANTEIL: 1/17
     Mag. Hanni Rützler
     GEB: 1962-02-09 ADR: Liebhartsgasse 46/33, Wien   1160
      a 2468/2000 Kaufvertrag 1999-10-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  43 ANTEIL: 1/17
     Andreas Parz
     GEB: 1962-05-07 ADR: Primmersdorf 1/7, Drosendorf an der Thaya   2095
      a 2468/2000 Kaufvertrag 1999-10-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  44 ANTEIL: 1/17
     Christine Weinper
     GEB: 1953-01-19 ADR: Primmersdorf 1/8, Drosendorf an der Thaya   2095
      a 2468/2000 Kaufvertrag 1999-10-29 Eigentumsrecht
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      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  47 ANTEIL: 1/17
     Gisela Erler
     GEB: 1946-05-09 ADR: Columbiadamm 43, 10965 Berlin, Deutschland
      a 3196/2005 Schenkungsvertrag 2005-01-31 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  48 ANTEIL: 1/17
     Brigitte Kropfreiter
     GEB: 1947-07-18 ADR: Steglandweg 5, Hallein   5400
      a 6189/2003 IM RANG 2149/2003 Kaufvertrag 2003-09-08 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  49 ANTEIL: 1/17
     Bernhard Ludwig
     GEB: 1948-11-18 ADR: Primmersdorf 1/3, Drosendorf an der Thaya   2095
      a 4660/2004 IM RANG 1101/2004 Kaufvertrag 2004-02-21 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  50 ANTEIL: 1/17
     Erich Frankl
     GEB: 1946-09-26 ADR: Primmersdorf 1/12, Primmersdorf   2095
      a 4660/2004 IM RANG 1101/2004 Kaufvertrag 2004-02-21 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  52 ANTEIL: 1/17
     Peter Lengauer
     GEB: 1944-01-27 ADR: Roseggerstraße 10, Linz   4020
      a 2502/2015 IM RANG 1576/2015 Kaufvertrag 2015-06-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  53 ANTEIL: 1/17
     Mag. René Werner Zisterer
     GEB: 1966-12-23 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  54 ANTEIL: 1/17
     Sylvie Marie-Theres Rohrer Zisterer
     GEB: 1968-03-14 ADR: Wiedner Hauptstraße 40, 2. Gartenstiege/10, Wien
     1040
      a 1841/2017 Kaufvertrag 2017-05-29 Eigentumsrecht
      b 2436/2020 Übereinkommen 2020-08-05 Eigentumsrecht
      c 2436/2020 Zusammenziehung der Anteile
  56 ANTEIL: 1/34
     Dr. Elisabeth Hofmann-Talos
     GEB: 1955-04-13 ADR: Liebhartsgasse 46/32, Wien   1160
      a 1431/2021 Kaufvertrag 2021-04-01 Eigentumsrecht
  57 ANTEIL: 1/34
     Mag. Manfred Talos
     GEB: 1953-01-11 ADR: Liebhartsgasse 46/32, Wien   1160
      a 1431/2021 Kaufvertrag 2021-04-01 Eigentumsrecht
  58 ANTEIL: 1/34
     Peter Fuchs
     GEB: 1963-02-08 ADR: Bandgasse 32/29, Wien   1070
      a 1189/2022 IM RANG 384/2022 Kaufvertrag 2022-02-14, Nachtrag zum
          Kaufvertrag 2022-04-28 Eigentumsrecht
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  59 ANTEIL: 1/34
     Vanja Fuchs
     GEB: 1969-09-24 ADR: Stumpergasse 7/1/17, Wien   1060
      a 1189/2022 IM RANG 384/2022 Kaufvertrag 2022-02-14, Nachtrag zum
          Kaufvertrag 2022-04-28 Eigentumsrecht
  61 ANTEIL: 1/17
     Mag. Ingrid Henninger
     GEB: 1953-07-05 ADR: Felbigergasse 108/19, Wien   1140
      a 2852/2022 IM RANG 2723/2022 Kaufvertrag 2022-11-30 Eigentumsrecht
      b 418/2023 Adressenänderung
  62 ANTEIL: 1/34
     Friedrich Wimmer-Klopf
     GEB: 1985-01-26 ADR: Heigerleinstraße 43/20, Wien   1170
      b 488/2023 IM RANG 270/2023 Kaufvertrag 2023-01-26 Eigentumsrecht
  63 ANTEIL: 1/34
     Melanie Wimmer-Klopf
     GEB: 1985-11-29 ADR: Heigerleinstraße 43/20, Wien   1170
      b 488/2023 IM RANG 270/2023 Kaufvertrag 2023-01-26 Eigentumsrecht
  64 ANTEIL: 1/17
     Dr. med. univ. Philipp Werner
     GEB: 1976-05-28 ADR: Hiessgasse 7/15, Wien   1030
      a 1978/2023 IM RANG 1795/2023 Kaufvertrag 2023-08-22 Eigentumsrecht
************************************* C ***************************************
   1  a 2468/2000
          DIENSTBARKEIT des Geh- und Fahrrechtes über Gst 9 gem Pkt 5
          Kaufvertrag 1999-10-29 für Gst 10/2 162/2
   2    auf Anteil B-LNR 48
      a 6190/2003 Pfandurkunde 2003-09-12
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 117.000,--
          für Raiffeisenbank Hallein registrierte Genossenschaft mit
          beschränkter Haftung
      b 6190/2003 NEBENEINLAGE (Änderungen des Pfandrechts werden nur
          in der HE eingetragen), Simultanhaftung mit HE EZ 99
   4    auf Anteil B-LNR 41 43 44 47 49 50 52
      a 3148/2010 Schuldschein und Pfandurkunde 2010-10-06
          PFANDRECHT                                              EUR 82.500,--
          6 % Z, 5 % VuZZ, NGS EUR 16.500,-- für
          Raiffeisenbank Thayatal-Mitte registrierte Genossenschaft
          mit beschränkter Haftung (FN 45244k)
      b 3148/2010 NEBENEINLAGE (Änderungen des Pfandrechts werden nur
          in der HE eingetragen), Simultanhaftung mit HE EZ 68
   5    auf Anteil B-LNR 41
      a 2870/2016 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 6427/2016)
          Pfandurkunde 2016-08-05
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 710.000,--
          für Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank
          Aktiengesellschaft (FN 145586y)
      c 2870/2016 (Entscheidendes Gericht BG Hernals - 6427/2016)
          Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 45
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 24 KG 01403 Neulerchenfeld C-LNR 21
   6    auf Anteil B-LNR 53 54
      a 1842/2017 Pfandurkunde 2017-06-01
          PFANDRECHT                                 Höchstbetrag EUR 50.000,--
          für Raiffeisenbank Telfs-Mieming eGen (FN 38171i)
      b 1842/2017 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 48
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          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 6
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 6
   8    auf Anteil B-LNR 62 63
      a 364/2023 Abweisung des Gesuchs um Einverleibung Pfandrecht
          Höchstbetrag EUR 223.200,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
          samt Anmerkung der Simultanhaftung
   9    auf Anteil B-LNR 62 63
      a 488/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-02-07
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 223.200,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
      b 488/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 70 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 5
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 9
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 9
  10    auf Anteil B-LNR 64
      a 1978/2023 Pfandbestellungsurkunde 2023-09-14
          PFANDRECHT                                Höchstbetrag EUR 160.800,--
          für UniCredit Bank Austria AG (FN 150714p)
      b 1978/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 68 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 51
          EZ 96 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 10
          EZ 97 KG 21037 Primmersdorf C-LNR 10
  11    auf Anteil B-LNR 40
      a 2102/2023 Rückstandsausweis 2023-10-09
          PFANDRECHT                                      vollstr. EUR 5.549,45
          Kosten EUR 509,44 für Republik Österreich
          (vertr. d. Finanzamt Österreich DS 23) - 7E 1214/23t
      b 2102/2023 Simultan haftende Liegenschaften
          EZ 69 96 97 GB 21037 Primmersdorf

*********************************** HINWEIS ***********************************
          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS.

*******************************************************************************

Grundbuch 26.04.2024 08:57:03
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Hochwasserschutz

 Herr Mag. Zisterer gab einen kurzen Nachbericht zu den vergangenen Übungen. Die Anregungen 
der FF Eibenstein zur Verbesserung und Ergänzung des Equipments der Eigentümergemeinschaft 
wurden umgesetzt und die Agenda �Hochwasserschutz� ordnungsgemäß Ende Juni an Herrn 
Peter Fuchs übergeben. 

 Die Aufgaben wurden von Herrn Peter Fuchs unter Assistenz von Tobias Schulz mit viel 
Engagement und Enthusiasmus übernommen. 

 die Wartung des Equipments findet alle 2 Monate statt, alle sind herzlich dazu eingeladen.
 die nächste Übung findet am 12.11.22 statt.
 Beleuchtung bei Feuerwehrübungen bzw. im Notfall fehlt. 2 Notstromaggregate werden 

angeschafft (Kosten max. � 2000.-). Die Beschlussfassung über den neuen 
Hochwasserschutzbeauftragten sowie die Kostenfreigabe für die Notstromaggregate ist per 
Mehrheitsbeschluss erfolgt.

 Sandsäcke pro & contra wurden diskutiert und verworfen.
 Uferbefestigung wurde ausführlich und kontrovers diskutiert (Durchstich + Wehr, Steine oder 

Beton). Einigung auf Einholung eines Kostenvoranschlages für die Absicherung mit Steinen und 
Weidenstämmen durch Herrn Parz.

 die Dammschräge wird vom Maschinenring zerfahren. Auffahrtshilfe wäre notwendig und wurde 
besprochen.

Trinkwassergenossenschaft

 aufgrund spärlichen Informationsflusses und nicht Vorlage einer aussagekräftigen 
Projektabrechnung wird die WAV eine TWG-Sitzung initiieren. Ein Email an Obmann Mag. 
Neunteufel ist bereits erfolgt.

Parkgemeinschaft

 Lindenkreis: laut Herrn Parz haftet die Baumbetreuungsfirma für Baumschäden am Schloss, sofern 
jährliche Überprüfungen durchgeführt wurden. Herr Parz kümmert sich um die Angelegenheit und 
wird die Kosten mitteilen. Die Einführung der jährlichen Überprüfung erscheint sinnvoll.

 zum Schutz des Ginkobaumes wird die naheliegende Hecke in der nächsten Zeit von Herrn Lalik 
gekürzt.

 der alte Traktor wird verkauft bzw. entsorgt (Tobias Schulz bietet für die Mulde � 500.-). 
 Forstanhänger wird angeschafft.
 Kompostaufbereitung erfolgt durch Herrn Lalik mit dem von Tobias Schulz gegen Entgelt zur 

Verfügung gestellten Traktor.
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 Fahrgemeinschaften: Organisation via WhatsApp durch Frau Ludwig.
 Feuerwehrübung:  Terminvorschläge:  22.10, 29.10 oder 05.11.22 ab 17 Uhr. Endgültiger Termin 

wird noch verlautbart. 
 Spenden an die Feuerwehr wurden von Herrn Mag. Zisterer eingesammelt.
 Post an den Schüttkasten bitte an den Notar Hr. Mag. Kurzbauer weiterleiten.
 Abfallentsorgungshinweis wird angebracht. �Fremdabfall� lässt sich allerdings nicht vermeiden.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Hager Jasmin Trinko

Rechtsmittelbelehrung: Dieses Protokoll wird am 13.10.2022 durch Aushang im Turm allen Bewohnern zur Kenntnis 
gebracht. Die gefassten Beschlüsse in Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung können gem. § 24 WEG binnen 
einem Monat ab Aushang im Turm beim zuständigen Außerstreitgericht angefochten werden.
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Herrn

Prof. Bernhard LUDWIG

Lerchenfelderstraße 113/6

1070  Wien

Raabs, am 31. Mai 2024

Kk

Betrifft:  Protokoll der Eigentümerversammlung vom 9. August 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit dürfen wir Ihnen das Protokoll der Hausversammlung mit der Bitte um Kenntnisnahme 
übermitteln.

Anwesende Parteien:

Marlies Dames-Ludwig, Prof. Bernhard Ludwig, Gisela Erler, Dr. Wolfgang Reiter, Peter Lengauer, 
Mag. Sylvie Rohrer-Zisterer, Mag. Rene Zisterer, Dr. Roman Frey-Freyenfels, Erich Frankl, Christine 
Weinper, Andreas Parz, Brigitte Kropfreiter, Vesna
Vollmachten von: Rremi Brandner an Sascha Frey-Freyenfels, Mag. Hanni Rützler an Dr. Wolfgang 
Reiter

An der Versammlung haben, gerechnet nach Nutzwertanteilen 75,66 % der Eigentümer 
teilgenommen. 

Frau Marlies Dames-Ludwig begrüßt um 15:00 Uhr die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit 
in den Bereichen der ordentlichen Hausverwaltung fest. 

Anschließend werden folgende Punkte der Tagesordnung besprochen:

Parkbeauftragter:
Herr Andreas Parz tritt zurück. Es wird niemand Neuer beauftragt. Die Firma Pflanz wird weiterhin 
jährlich eine Beschau des Lindenkreises machen und haftet, falls eine fallende Linde Beschädigungen 
verursacht, mit ihrer Haftpflichtversicherung. Die letzte Begehung war im August 2019. Neuer Termin 
für Anfang September 2020 sollte vereinbart werden.

Jeder Bewohner meldet, falls ein Ast oder Baum (z.B. nach Stürmen) abgebrochen ist, an Herrn 
Helmut Csanitz. Dieser wird daraufhin die entstandenen Schäden beseitigen. Falls nicht möglich, wird 
eine externe Firma beauftragt. Es soll das Vier-Augen-Prinzip gelten.

Herr Sascha Frey-Freyenfels schlägt die Firma Schuecker vor, pro Stunde/Mann zwischen � 32,00 - 
35,00 (excl. Ust). und eventueller Nebenkosten. Es sollten noch zwei andere Firmen angefragt 
werden. 

Vesna, Frau Brigitte Kropfreiter und Frau Katharina Noever werden auf Wunsch von Frau Mag. Sylvie 
und Herr Mag. Rene Zisterer gebeten, den Besprechungsbereich zu verlassen (da nicht in der WEG 
des Schlosses) mit der Begründung nur mit den notwendig Anwesenden eine möglichst konstruktive, 
friedvolle, rasche Lösungsfindung zu erreichen.
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Eigentümersprecher:
Frau Marlies Dames-Ludwig tritt zurück. Frau Mag. Sylvia und Herr Mag. Rene Zisterer machen den 
Vorschlag, dass die WAV diesen Part übernimmt und wird ausloten und mit Frau Hager telefonieren, 
ob die WAV zustimmt. Falls diese zustimmt, ist der Schlosswart direkt der zugewiesenen Person 
unterstellt und alle Bitten/Beschwerden sind an diese zu richten. Falls diese ablehnt (ebenso bei 
anderen Problemen) ersucht Frau Gisela Erler eine Video-Konferenz einzuberufen. Mails sollen nur in 
Notfällen verschickt werden. 
Frau Hager (WAV) kann aus gesetzlichen Gründen den Eigentümersprecher nicht wahrnehmen, denn 
dieser muss ein Eigentümer aus der Eigentümergemeinschaft sein.

Schlossbetreuer:
Herr Erich Frankl nimmt auf Wunsch der Allgemeinheit seinen Antrag auf Kündigung von Herrn 
Helmut Csanitz zurück. Die Arbeitsliste wird adaptiert und mit Zeit-Intervallen versehen: z.B. 
Regenrinnen kontrollieren nach Starkregen, Rigol vor dem Eingangstor reinigen, Reinigung Müllplatz 
(alle 14 Tage), auch Deckel der Tonnen, Laub im Innenhof überall entfernen, nicht nur auf dem Rasen 
(alle 3 Wochen), Bewuchs Kies im Innenhof entfernen (alle 3 Wochen).

Der Schlossbetreuer muss weiterhin die Stundenliste mit den Tätigkeiten führen (dies ist gesetzlich 
vorgeschrieben und kann jederzeit von der Krankenkasse und dem Arbeitsinspektorat verlangt 
werden - falls nicht vorhanden-  drohen saftige Strafen).

Diese Listen bitte an die zugewiesene Person bei der WAV und per Rundmail an alle Eigentümer per 
Mail schicken. Bitten und Beschwerden bitte ausschließlich an die zugewiesene Person schicken. 
Herr Mag. Rene Zisterer wird sich mit Herrn Helmut Csanitz zusammensetzen um die Stimmung 
untereinander zu klären und zu verbessern.

Hochwasserschutz:
Herr Dr. Wolfgang Reiter tritt als Hochwasserschutz-Verantwortlicher zurück. Ebenso Herr Erich 
Frankl als Dammwart, da nach eigener Aussage für ihn die Arbeit zu schwer geworden ist. Herr Mag. 
Rene Zisterer übernimmt die Funktion als neuer Hochwasserverantwortlicher. Stellvertreter: Herr Erich 
Frankl, Dammwart: Herr Helmut Csanitz.

Herr Mag. Rene Zisterer wird mit dem Kommandanten der FF Eibenstein Kontakt aufnehmen, um 
betreffend der Möglichkeit eines zweiten Dammwartes zu sprechen. Herr Wolfgang Ruber wohnt in 
Reith.

Ein Pumpentest wurde heuer wegen Corona nicht gemacht. 

Herr Dr. Wolfgang Reiter möchte baldmöglichst die ordnungsgemäße Übergabe vornehmen. Es wird 
rechtzeitig ein Termin bekannt gegeben, damit alle interessierten Bewohner teilnehmen können, um 
wieder in Erinnerung zu bringen, wie alle im Notfall mithelfen können.

Die Sandsäcke sind da und lagern auf dem Parkplatz (in Absprache der WAV) der Reihenhäuser. Die
Deckel sind voll mit Spinnweben, etc. Der Damm muss seitlich nicht laufend gemäht werden, aber 
sehr wohl Sträucher und Bäume entfernt werden. Die Bäume im Mühlbach müssen entfernt 
werden. Weiteres nach der Übergabe.

Vorverkaufsrecht Schüttkasten:
Laut Information von Frau Christine Weinper und Herrn Andreas Parz: Es wurden bereits mehrere, 
sehr nette Telefonate mit Frau Mag. Zisterer geführt und es wird sicher im Herbst eine Lösung geben.

Umgangsform und Emails:
Bei Problemen ersucht Frau Gisela Erler eine Video-Konferenz einzuberufen. Mails sollen nur in 
Notfällen verschickt werden.
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Sonstiges:
Schwarzes Eisentor unter dem Turm: Herr Mag. Rene Zisterer vergibt den Auftrag an Poldi Hofstätter. 
Kosten ca. � 1.000�. Das Tor wird repariert, geschliffen und gestrichen. Allerdings nicht 
sandgestrahlt, da bis jetzt keine Firma in der Nähe gefunden wurde und die Transportwege zu lang 
wären. Er und Sponsoren übernehmen die Kosten. Weitere Wohltäter sind willkommen.

Anfrage von Frau Christine Weinper einen Flohmarkt am Gelände abzuhalten. Angedacht ist 
Spätherbst oder Frühling nächstes Jahr - je nach Corona-Situation. Es gibt keine Einwände.

Vorschlag für nächsten Sitzungstermin: 29.08.2021

Schriftführerin: Christine Weinper

Mit freundlichen Grüßen

Dir. Mag. Hubert Mayrhofer Eva Hager

Rechtsmittelbelehrung: Dieses Protokoll wird am 01.09.2020 durch Aushang im Stiegenhaus allen Bewohnern zur Kenntnis 
gebracht. Die gefassten Beschlüsse in Angelegenheiten der ordentlichen Verwaltung können gem. § 24 WEG binnen einem 
Monat ab Aushang im Stiegenhaus (bis zum 30.09.2020) beim zuständigen Außerstreitgericht angefochten werden.





Schloss Primmersdorf

Primmersdorf 1

2095 Drosendorf

Schätzkosten

1. Fassade streichen

Komplette Fassade neu streichen

€ 20,- pro m²

2. Dach

Dach übersteigen und ggf. Reparieren

je nach Zustand

Vorausschau lt. WEG § 20 Abs. 2

 


